
44 6 i8tes Stück.

silben zur Empfaugnehmuus U* ihnen gebührenden elterlichen Vermögen- fc&lt;$ hiesigem Fürfff.
Stadtgericht eingekommen sind rrnd diese erkannt worden ist; so werde», auch dieselbe, oder drrrn
etwaige reibe--erben hierdurch vorgeladen, sich in Termino deu yten Zulit d. I. vor hiesigem
Kurstl. Stadtgericht ohvfehlbar eivzufinden und die ihnen von ihrer elterlichen Verlass,n,chafr tu.
kommende Erbportionen, welche bisher die Witwe Eckhardt und des Schneidermeister- Mader
Ehefrau in Besitz gehabt und benutzt heben, deductis de ducendis in Empfang zu nehmen, oder
zu gewärtigen, das sie al- Verstorbeite ohne Leide-. Erben angesehen und ihre vorbemeldere Erb-
ticn.-n unter die Kinder ihrer verstorbenen Grschwistere rechtlich vertheile werden. Wannfrich
den gten April i8ol* dürste Stadtgericht daselbst.

2) Der Schneivergrselle George Henrich Rolde, ein Sohn de- aühier verstordrurn Schneider
meister Christoph Nolde, im Jahr i 773 gevoyren, gieng vor mehreren Jahrrn auf die Wan.
derschaft unoldte l zte Rachricht von ihm war, daß er am Eud» des Jahrs »/94 vde» Anfangs

1795 1» Herzogen Busch, in Holland, gestorben seyn sollte. Inzwischen haben dessen Geschwister
einen Tvdesschrtn daher nicht erhalten können, jvndern nun gebeten, ihn George Henrich Rolde
oder dessen allrnfallfige Leibe-, Erden dff mlich vorzuladen, daß er ode, sie erscheinen und das
geringe fub cur» stehende Vermögen in Empfang nehmen müßte«, oder daß ihnen Hrschwisirn,
 das lezrere ausgeavk'rortet werbe. Es wird demnach dem ersagteu George Hemich Rolde odrr
-effen allenfallsigrn Leibes-Erden befohlen, so gewiß sich vor dem z«ev Jultue d. I. bahr« vor
Amr« einzuftnven, vsp. sich legitimsten und das Vermögen in Empfang zu nehmen, als ge
wiß sonst dasselbe den Geschwistern gegen Camion ausgefolgt werden soll. Festung A.-Lgenham am
raten März -82t. - 8. Seß. Justrzamt daselbst. Oün her.

z) Nachdem Courad Göttlich au- hiesiger Stadt gebürug, sich vor langer als so Jahren in die
Fremde begeben, ohae von feinem Aufenthalt vir germgfte Nachrrchr zu enhrtlen; So wrrd aus
Ansuchen dessen Va.tei- Brüvers Kmder, er Conrad Güulrch oder dessen alleufaLsige nähere Er
ben hiermit edicraltter und perrwtvrre vorgeladen, im Term,n Donnerstag den rten Juli» nächst,
künftig vor hiesigem Fürstl Stadtgericht so gewiß in Person oder durch hinlänglich Bevvllmäch.
tigte zu erscheinen und das unter vormundschaftlicher Verwaltung stehende Vermögen in Em.
 pfang zu nehm,», als gewiß widrigenfalls zu gewärtig?«, daß solche- dem Johannes Güttiich
in Heringen, modo dessen Kindern, und Wilhelm Gvusich zu Tcustadt. und zwar diesem leztern

 mit Vorwissea dessen Obrigkeit, gegen Eaul.on verabfolgt werde. Vich den 28ten März i8sl.
8. H. Stadtgericht daselbst 8. I. Harle«.

4) Die beyden Mitiotestat- Erben der dahier vrrstv:beu»- Juugfer Jvdanve FriederikeJunk. nehm»
sich ihr Bruder, Hrnr-ch Ludwig Gvtlhrif Znuk, welcher sich fest geraumer Zeit von hier weg
und in fremde Lande begeben, sodann der Schwester Sohn, gedachter Jungfer Junkin Heinrich,
Earl Ludwig Sonntag, dessen Ba.er Consulent zu Speyer gewesen, werden, da ihr itziger Auf»
enthalt gänzlich unbekannt ist, hiermit au- dem Grunde auf Donnersrag den yten Zusiu- zum
perkutorischen Termin bestimmt öffenklich vorgeladen, um d«e ihnen von dem Nachlasse ihrer
obengenannten verstorbenen Schwester und resp. Tavte gebührende Cr b cbaftSancherle, welche

 bisher umer einer Cura^el gestanden haben, in Empfang zu nehmen Sölten sie, oder ihre sehe«
kiche L tbeserben, in diesem pnemtorrscheu Termine mchr erscheine«: so haben sie sich zu gewär
tigen. U' d zwar t) Henrich Ludwig Gotebelf Juvk, daß er nach bescheinigten 7vtahrtgev Alter
werde für tob erkläret und sein Erbschasirancheil denen Mirerben ohne Eaotivn verabfolgt wer.

 den. 2) Sonntag daß denen Junksichen Mite»be« werde gestatt« werden, seinen Erbschsfrsan.
theil gegen Camion in Empfang zu nehmen. Marburg iw Qderfü-stenthvm H'sse« em 4teñ
April 1801. L-8. Rochamel, F. H. Amrrschultherß. Kraft Auftrag-Hochs. Regierung.

5) Es b'sindet sich bey dem hefigen Stadlgrncht eia unter dem lyteo März 1790 niedrrgriegte-
verschloffene- Testament, welches folgende Aufschrift führt: von Mad-mvifelle Eleonora Hohe
feld, de- Herrn Rath Juists Hohenfelds Tochter zu Lahlheim. und von dem damaligen

Oderschulthriß Schneider jun. darunter die Bemerkung gemacht, daß über diese- mit obiger sin.
 * glr«

.


